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Rolle des beratenden 
Arztes aus der 
Sicht des MDK
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Rolle und Funktion des MDK im 
Verhältnis zu seinen Trägern

In einem „Positionspapier zu Rolle und 

Funktion des Medizinischen Dienstes im 

Verhältnis zu seinen Trägern“ des Vorstan-

des des Medizinischen Dienstes der Spit-

zenverbände der Krankenkassen (MDS) 

[4], der „Bundesorganisation der Landes-

MDK“, sind die wesentlichsten Aussagen 

hierzu präzisiert:

F  Der MDK ist vom Gesetzgeber als 

Kassenarten übergreifende Arbeitsge-

meinschaft definiert.

F  Der MDK ist Teil der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) und der 

Sozialen Pflegeversicherung (SPV). 

Er ist den Aufgaben und Zielen der 

GKV und SPV verpflichtet und erfüllt 

seine Aufgaben in Übereinstimmung 

mit ihnen.

F  Der MDK hat im Verhältnis zur GKV 

und SPV – ebenso wie die Kranken- 

und die Pflegekassen zu ihren Versi-

cherten – die Funktion eines Dienst-

leisters.

F  Der MDK ist in seiner medizinisch-

fachlichen Bewertung unabhängig 

und frei von Anbieterinteressen.

F  Der MDK berücksichtigt als Teil der 

GKV und SPV deren Gesamtinter-

essen bei seiner Aufgabenwahrneh-

mung.

Daraus ergeben sich für den MDK die im 

Folgenden aufgeführten Schwerpunktauf-

gaben.

Schwerpunktaufgaben des MDK

In seiner Dienstleistungsfunktion arbeitet 

der MDK primär auftragsbezogen.

Das SGB V weist ihm 2 wesentliche 

Kernaufgaben zu:

1.  Die umfassende Unterstützung der 

Gesetzlichen Kranken- und Pflege-

kassen bei Leistungsentscheidungen 

und bei der Sicherstellung einer bun-

deseinheitlichen Leistungsgewährung 

(grundsatz- und/oder einzelfallbezo-

gene Aufträge)

Eine rationale Leistungssteuerung 

durch die Gesetzlichen Kranken- und 

Pflegekassen ist in weiten Bereichen 

ohne sozialmedizinischen, fachme-

dizinischen und pflegerischen Sach-

verstand nicht möglich. In ihrer Ent-

wicklung vom „payer zum player“ be-

nötigen sie ständig hochwertige, ggf. 

auch juristisch belastbare, sozial- und 

fachmedizinische Expertisen, um die 

täglich im Rahmen ihrer Prüfungen 

grundsätzlich und einzelfallbezogen 

anfallenden Fragen zur Notwendig-

keit sowie zu Art, Umfang und Wirt-

schaftlichkeit der Leistungsgewäh-

rung sachlich richtig beantworten zu 

können.

Unabhängig von seinem Wohnort 

und unabhängig von seiner gewählten 

gesetzlichen Kranken- bzw. Pflegekas-

se ist in Deutschland für jeden Versi-

cherten bei Erfüllung der Anspruchs-

voraussetzungen die gleiche Leistung 

zu garantieren. Der MDK ist an der 

Sicherung dieser bedeutenden sozial-

politischen Errungenschaft Deutsch-

lands maßgeblich beteiligt.

Die gutachtlichen Empfehlungen des 

MDK werden von seinen Auftragge-

bern in der Regel auch als Grundlage 

für die grundsätzlich und im Einzel-

fall zu treffenden leistungsrechtlichen 

Entscheidungen genutzt.

2.  Die Unterstützung der Gesetzlichen 

Kranken- und Sozialen Pflegekassen 

bei der strukturellen Gestaltung des 

gesundheitlichen Versorgungssystems 

(struktur-, versorgungs- und system-

bezogene Aufträge)

In den letzten Jahren wird der MDK 

zunehmend stärker in die Struktur-

politik der gesetzlichen Kranken- und 

Pflegekassen einbezogen. Als aktu-

elles Beispiel hierfür ist die Nutzung 

des fachgutachtlichen Sachverstands 

beim MDK Berlin-Brandenburg e. V. 

zur Vorbereitung von Vertragsver-

handlungen mit Leistungsanbietern 

zu nennen.

Darüber hinaus wird der gewachsene 

Sachverstand des MDK Berlin-Bran-

denburg e. V. von seinen Auftragge-

bern zunehmend auch in die Vorbe-

reitung und Durchführung von Bera-

tungen zu Strukturfragen integriert. 

Die Einbeziehung des MDK in die-

sen Aufgabenkomplex war zum Zeit-

punkt dessen Gründung vor 16 Jahren 

noch eine Vision.

Die mit diesen Kernaufgaben verbunde-

nen Erwartungen seiner Träger erfüllt der 

MDK Berlin-Brandenburg e. V. im Rah-

men seiner Tätigkeit und hält die hierfür 

notwendigen Ressourcen vor.
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Zusammenarbeit zwischen 
KV, MDK und UVT

Im Folgenden wird auf die Frage einge-

gangen, welche Rolle der MDK in den 

Arbeitsbeziehungen zwischen den Ge-

setzlichen Krankenkassen und den Trä-

gern der Unfallversicherung (UVT) spielt. 

Im Wesentlichen geht es dabei um Fragen 

der Leistungs- und Zuständigkeitsabgren-

zung bei Arbeitsunfällen und Berufser-

krankungen zwischen den Krankenkas-

sen und den UVT.

Die gesetzlichen Grundlagen hier-

für bieten der §91 SGB X (Erstattung von 

Aufwendungen) und die §§102 ff. SGB X 

(Erstattungsansprüche der Leistungser-

bringer untereinander). Es besteht somit 

die Möglichkeit bzw. die Notwendigkeit, 

die erbrachten Leistungsaufwendungen 

beim jeweils anderen Leistungsträger im 

Rahmen eines Erstattungsanspruchs zu 

regressieren.

Die Krankenkassen unterstützen ih-

re Versicherten bei Notwendigkeit auch 

in Fragen zu Arbeitsunfällen und bei der 

Klärung des Verdachts auf das Vorliegen 

einer Berufserkrankung. So weit mög-

lich, führen die hierfür eingesetzten Mit-

arbeiter der Krankenkassen die notwen-

digen Klärungen im Dialog mit den UVT 

selbstständig durch. Zur Prüfung der Fra-

ge, ob und in welchem Umfang ein Er-

stattungsanspruch zu realisieren oder ab-

zuwenden ist, bedarf es allerdings oft-

mals der Klärung medizinischer Sach-

verhalte. Die Unterstützungsleistung des 

MDK für die Krankenkassen ergibt sich 

aus §275 SGB V (Begutachtung und Bera-

tung) sowie den „Richtlinien über die Zu-

sammenarbeit der Krankenkassen mit den 

Medizinischen Diensten der Krankenver-

sicherung“ vom August 1990 (s. dort un-

ter Punkt 3.4.2 „Zusammenhangsfragen“) 

[3].

Die im Rahmen dieser Auftragser-

teilungen an den MDK Berlin-Branden-

burg e. V. am häufigsten gestellten Fragen 

der Krankenkassen beziehen sich auf fol-

gende Schwerpunkte (Reihenfolge nicht 

nach Häufigkeit):

F  fraglicher Zusammenhang zwischen 

Unfall (Ereignis) und Erkrankung

F  Unfall (Ereignis) aus innerer Ursache

F  Unfall (Ereignis) aus Gelegenheitsur-

sache
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Zusammenfassung

Die Bedeutung des MDK ist im Zuge der zu-

nehmenden Veränderungen des Gesund-

heitsversorgungssystems deutlich gewach-

sen. Die Träger des Medizinischen Diens-

tes der Krankenversicherung sowie die Leis-

tungserbringer und deren Interessenvertre-

tungen erwarten vom MDK eine auftrags-

bezogen zeitnahe und qualifizierte Arbeit. 

Der MDK Berlin-Brandenburg e. V. stellt sich 

im Konsens mit seinen Trägern den gewach-

senen Anforderungen an seine sozialmedizi-

nische und fachmedizinische Kompetenz. Bei 

der Klärung möglicher Erstattungsansprüche 

zwischen Krankenkassen und Unfallversiche-

rungsträgern ist er für seine Auftraggeber so-

zialmedizinisch und fachmedizinisch bera-

tend, begutachtend und prüfend tätig. Bei 

ihm werden diese Aufträge zentral bearbei-

tet. Zur Sicherstellung einer effizienten, fach-

kompetenten und einheitlichen Abarbeitung 

sind erfahrene und sozialmedizinisch/sozial-

rechtlich geschulte Fachgutachter im Einsatz.

Schlüsselwörter

Föderalistische Organisation · Sozial- und 

fachmedizinische Kompetenz · Krankenversi-

cherung · Unfallversicherung · Restitution

The role of the consultant – as seen by the MDK

Abstract

Because of the increasingly frequent chang-

es in the German healthcare system, the 

“Medizinischer Dienst der Krankenversicher-

ung” (medical review and advisory board for 

health insurance – MDK) has grown in im-

portance. The body responsible for the MDK, 

and also those responsible to provide the 

achievements of health care and their repre-

sentations of interest, expect up-to-date and 

professional work from the MDK. The MDK 

Berlin-Brandenburg, the local MDK for the re-

gion of the German capital, is facing up to the 

higher demands on its competence in terms 

of social medicine and medical specialisms. If 

there are problems between the firms provid-

ing required health insurance and the stat-

utory accident insurance firms, the MDK is 

there to provide consultation, expert assess-

ments, and tests. Such duties are handled by 

a central office of the MDK Berlin-Branden-

burg. To ensure efficient, competent and uni-

form treatment experienced assessors with 

training in social medicine and social rights 

legislation are available.

Keywords

Federal organization · Competence in social 

medicine and medical specialisms · Compul-

sory health insurance · Statutory accident in-

surance · Restitution

S294 | Trauma und Berufskrankheit · Supplement 3 · 2006



F  fraglicher Zusammenhang (Kausali-

tät) zwischen Unfallfolgen und Ver-

ordnung, Arbeitsunfähigkeit, statio-

närer Behandlung u. a. m.

F  unfallbedingte Verschlimmerung 

eines vorbestehenden Leidens

F  Abgrenzung von Unfall- und Nicht-

unfallfolgen (z. B. Fragen zur Dauer 

der unfallbedingten Arbeitsunfähig-

keit, der Dauer unfallbedingter Kran-

kenhausbehandlung)

F  fraglicher Zusammenhang zwischen 

dem Unfall(Ereignis) und der vorlie-

genden Pflegestufe

F  Einschätzung des Zukunftsrisikos

F  Verdacht auf Berufserkrankung

Der MDK Berlin-Brandenburg e. V. ist in 

diesem Arbeitsbereich für die Kranken-

kassen sozialmedizinisch beratend, begut-

achtend und prüfend tätig. Seitens der auf-

traggebenden Krankenkasse werden dem 

MDK Berlin-Brandenburg e. V. in der Re-

gel die zur Beantwortung der Fragestel-

lung benötigten Unterlagen zur Verfü-

gung gestellt.

Voraussetzung für diese anspruchs-

vollen Tätigkeiten und zur effizienten 

Auftragsbearbeitung ist für die einbezo-

genen MDK-Gutachter neben der me-

dizinischen Fachkompetenz auch die 

Kenntnis der sozialmedizinischen und 

sozialrechtlichen Begrifflichkeiten aus 

dem Recht der gesetzlichen Unfallversi-

cherung. Zur Gewährleistung einer effizi-

enten, fachkompetenten und einheitlichen 

Bearbeitung werden diese Aufträge beim 

MDK Berlin-Brandenburg e. V. in einem 

speziellen Arbeitsbereich „Medizinisch-

juristische Fragen“ (Med-Jur. Fragen) von 

erfahrenen und geschulten Fachgutach-

tern zentral bearbeitet [5]. Bei Notwen-

digkeit sind im Einzelfall eine übergrei-

fende Unterstützung innerhalb der MDK-

Gemeinschaft oder die Hinzuziehung von 

externem Sachverstand möglich.
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